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Bekanntmachung 
zur Konvention über die Erhaltung 

der lebenden Meeresressourcen 
der Antarktis vom 20. Mai 1980

vom 24. Juni 1982

Der Staatsrat der Deutschen Demokratischen Republik ra
tifizierte die Konvention über die Erhaltung der lebenden 
Meeresressourcen der Antarktis vom 20. Mai 1980.

Die Konvention war am 11. September 1980 für die Deut
sche Demokratische Republik unterzeichnet worden.

Die Ratifikationsurkunde wurde am 30. März 1982 bei der 
Regierung Australiens als dem Depositar hinterlegt.

Die Konvention ist gemäß ihrem Artikel XXVIII Absatz 1 
am 7. April 1982 für die Deutsche Demokratische Republik 
in Kraft getreten.

Sie wird nachstehend veröffentlicht.

Berlin, den 24. Juni 1982

Der Sekretär des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik

H. E i c h 1 e r

i (Übersetzung)

Konvention über die Erhaltung der lebenden 
Meeresressourcen der Antarktis

Die Vertragschließenden Seiten,
in Anerkennung der Bedeutung des Schutzes der Umwelt 

und der Bewahrung der Unversehrtheit des Ökosystems der 
die Antarktis umgebenden Meere,

im Hinblick auf die Konzentration lebender Meeresressour
cen, die in den Gewässern der Antarktis Vorkommen, und auf 
das angewachsene Interesse an den Möglichkeiten, die sich 
aus der Nutzung dieser Ressourcen als Proteinquelle ergeben,

im Bewußtsein der Dringlichkeit, die Erhaltung der leben
den Meeresressourcen der Antarktis zu sichern,

in der Auffassung, daß ein größeres Wissen über das Öko
system der antarktischen Gewässer und seine Bestandteile 
von wesentlicher Bedeutung ist, um Entscheidungen über die 
Fangtätigkeit auf fundierte wissenschaftliche Informationen 
gründen zu können,

in der Überzeugung, daß die Erhaltung der lebenden 
Meeresressourcen der Antarktis die internationale Zusam
menarbeit erfordert unter gebührender Beachtung des Ant
arktis-Vertrages und unter aktiver Beteiligung aller Staaten, 
die in den Gewässern der Antarktis Forschungs- oder Fang
tätigkeit betreiben,

in Anerkennung der vorrangigen Verantwortung der Teil
nehmerstaaten der Konsultativtreffen .zum Antarktis-Vertrag 
für den Schutz und die Erhaltung der antarktischen Umwelt 
und insbesondere ihrer Verantwortung gemäß Artikel IX Ab
satz 1 (f) des Antarktis-Vertrages in bezug auf den Schutz 
und die Erhaltung der lebenden Ressourcen in der Antarktis,

unter Bezug auf die von den Teilnehmerstaaten der Kon
sultativtreffen zum Antarktis-Vertrag bereits ergriffenen 
Maßnahmen, darunter besonders die Vereinbarten Maßnah
men für die Erhaltung der antarktischen Tier- und Pflanzen
welt, sowie auf die Konvention über die Erhaltung der Rob
ben der Antarktis,

eingedenk der von den Teilnehmerstaaten des 9. Konsulta
tivtreffens zum Antarktisvertrag geäußerten Besorgnis über 
die' Erhaltung der lebenden Meeresressourcen der Antarktis 
sowie der Bedeutung der Empfehlung IX (2), die zur Schaffung 
dieser Konvention geführt hat,

in der Überzeugung, daß es im Interesse der gesamten 
Menschheit liegt, die den antarktischen Kontinent umgeben

den Gewässer nur für friedliche Zwecke zu erhalten und zu 
verhindern, daß sie Schauplatz oder Gegenstand internatio
naler Unstimmigkeiten werden,

in der Erkenntnis, daß es im Lichte der vorangehenden 
Feststellungen wünschenswert ist, einen geeigneten Apparat 
zu schaffen, um die für die Erhaltung der lebenden Meeres
organismen der Antarktis erforderlichen Maßnahmen und 
wissenschaftlichen Untersuchungen zu empfehlen, zu fördern, 
zu beschließen und zu koordinieren,

sind wie folgt übereingekommen:

Artikel I
1. Diese Konvention findet Anwendung auf die lebenden 

Meeresressourcen der Antarktis in dem Raum südlich des 
60. Breitengrades südlicher Breite und auf die lebenden 
Meeresressourcen der Antarktis in dem Raum zwischen die
sem Breitengrad und der antarktischen Konvergenz, die Teil 
des Ökosystems der antarktischen Gewässer bilden.

2. Lebende Meeresressourcen der Antarktis sind die Popula
tionen an Flossenfischen, Weichtieren, Krustentieren und 
allen anderen Arten lebender Organismen, einschließlich Vö
gel, die südlich der antarktischen Konvergenz vorkomrtien.

3. Das Ökosystem der antarktischen Gewässer ist zu ver
stehen als Komplex der Beziehungen der lebenden Meeres
ressourcen der Antarktis untereinander und zu ihrer direkten 
Umwelt.

4. Als antarktische Konvergenz gilt die Strecke, die die 
folgenden Punkte auf Breiten- und Längengraden verbindet: 
50° S, 0°; 50° S, £0°O; 45° S, 30° O; 45° S, 80° O; 55° S, 80° O; 
55° S, 150° O; 60° S, 150° O; 60° S, 50° W; 50° S, 50° W; 50° S, 0°.

Artikel II
1. Ziel dieser Konvention ist die Erhaltung der lebenden 

Meeresressourcen der Antarktis.
2. Im Sinne dieser Konvention schließt der Begriff „Er

haltung“ die rationelle Nutzung ein.
3. Alle Fangtätigkeiten und damit verbundenen Tätigkei

ten im Anwendungsbereich dieser Konvention werden im 
Einklang mit dieser Konvention und den folgenden Prinzi
pien der Erhaltung durchgeführt:

a) Verhinderung des Rückgangs der Menge einer gefan
genen Population auf einen Stand, der unter dem liegt, 
welcher die Stabilität ihres Bestandes gewährleistet. Zu 
diesem Zweck sollte nicht zugelassen werden, daß ihre 
Menge unter einen Stand absinkt, der dem nahekommt, 
welcher den höchsten jährlichen Nettozuwachs sichert;

b) Aufrechterhaltung der ökologischen Beziehungen zwi
schen gefangenen, abhängigen und verwandten Popula
tionen lebender Meeresressourcen der Antarktis und 
Wiederherstellung dezimierter Populationen auf den im 
Buchstaben (a) bezeichneten Stand;
und

c) Verhinderung von Veränderungen oder weitestgehende 
Ausschaltung der Gefahr von Veränderungen des Öko
systems des Meeres, die über zwei oder drei Jahrzehnte 
möglicherweise nicht wiedergutzumachen sind angesichts 
des Standes der vorhandenen Kenntnisse über die di
rekten und indirekten Auswirkungen der Fangtätigkeit, 
die Auswirkung der Einführung fremder Arten, die 
Auswirkungen damit verbundener Tätigkeiten auf das 
Ökosystem des Meeres und die Auswirkungen von Um
weltveränderungen, mit dem Ziel, die beständige Erhal
tung der lebenden Meeresressourcen der Antarktis zu 
ermöglichen.

Artikel III
Die Vertragschließenden Seiten, gleichviel ob sie Teilneh

mer des Antarktis-Vertrages sind oder nicht, kommen über
ein, daß sie im Geltungsbereich des Antarktis-Vertrages 
keine Tätigkeit durchführen werden, die den Grundsätzen 
und Zielen dieses Vertrages zuwiderläuft, und daß sie in ihren 
Beziehungen untereinander durch die in den Artikeln I und V 
des Antarktis-Vertrages enthaltenen Verpflichtungen gebun
den sind.


